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RS OGH 1983/12/20 5Ob1004/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.12.1983

Norm

WEG 1975 allg

ZPO §508a

Rechtssatz

WEG 1975; außerordentliche Revision nicht angenommen:

Verp8ichtung des Wohnungseigentümers gemäß § 13 Abs 3 WEG, dem Hausverwalter und bestimmt angeführten

Handwerkern das Betreten des Balkones zum Zwecke der Vornahme von Sanierungsarbeiten zur Verhinderung von

Schäden an Balkonbetonplatte und an Hausmauer und Fassade zu gestatten.
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